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SOLARWORLD 2009  KONZERNABSCHLUSS  BESTÄTIGUNGSVERMERK

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS
Wir haben den von der solarworld ag, Bonn, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnis-
rechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapital flussrechnung und Anhang – 
sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die 
Auf stellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzu wen denden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der 
gesetz lichen Ver treter der Ge sellschaft. Un sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch ge führten Prüfung 
eine Beurtei lung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt schaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge nommen. Danach ist die Prüfung  
so zu planen und durch zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Kon-
zernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be rücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben im Kon zernabschluss und Konzernlagebericht über wiegend auf der Basis von Stichproben 
beur teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresab schlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungs kreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrund sätze 
und der wesentlichen Ein schät zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Kon-
zernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht der Kon zernabschluss 
den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den er gänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon zerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit 
dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zu tref fendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünf ti gen Entwick lung zutreffend dar.
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